
NIEDERSCHRIFT BA/012/2012 

 
über die Sitzung des Betriebsausschusses der Stadt Billerbeck am 25.10.2012 im 

Sitzungssaal des Rathauses. 
 
 

Vorsitzender: 
Herr Dr. Wolfgang Meyring  

 

Ausschussmitglieder: 
Herr Karl-Heinz Brockamp  
Herr Hans-Joachim Dübbel-
de 

 

Herr Bernhard Faltmann Vertretung für Herrn 
Jürgen Hövener 

Herr Werner Wiesmann  
Herr Hans-Joachim Spengler  

 

Sachkundige Bürger gem. § 58 Abs. 3 GO NW: 
Herr Norbert Hidding  
Herr Winfried Heymanns Vertretung für Herrn 

Reinhard Bernshausen 
Herr Dr. Christian Köhler ab Verlauf zu TOP 1. 

ö. S. 
Herr Hans-Werner Wehmei-
er-Richardson 

Vertretung für Herrn 
Dr. Rolf Sommer 

Herr Hans-Günther Wilkens  
 

Von der Verwaltung: 
Herr Rainer Hein  
Frau Birgit Freickmann Schriftführerin 

 
 
Beginn der Sitzung: 18:00 Uhr 
Ende der Sitzung: 18:45 Uhr 
 
Herr Dr. Meyring stellt fest, dass zu dieser Sitzung form- und fristgerecht eingeladen 
wurde. Hiergegen erhebt sich kein Widerspruch.  
 
 
 

TAGESORDNUNG 

 

I. Öffentliche Sitzung 
 

1. 5. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt 

Billerbeck (2011-2017); Bürgerantrag gem. § 24 Gemeindeordnung 

NRW der Nachbarschaft Gantweg vom 28.08.2012 
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 Auf Nachfrage von Herrn Wehmeier-Richardson teilt Herr Hein mit, dass 
seitens des Ministeriums noch nicht auf das Schreiben des Herrn Wüb-
beling geantwortet wurde.  
 
Herr Wiesmann macht deutlich, dass sich seine Meinung zu dem Thema 
nicht geändert habe. Er werde nicht zustimmen, funktionierende Klein-
kläranlagen im Außenbereich abzuklemmen und an die Druckrohrleitung 
anzuschließen. Der sogenannte „Nikolauserlass“ regele, dass Kleinklär-
anlagen ein Mittel sind, das Abwasser ordnungsgemäß zu reinigen. Es 
werde oft darauf hingewiesen, dass lt. Rechtsprechung Kläranlagen das 
Optimum sein sollen. Diesbezüglich habe er erhebliche Zweifel. Auch die 
Drohung, dass der Stadt möglicherweise Fördergelder entgehen, werde 
von der Kommunalagentur abgeschwächt. Für ihn bleibe abzuwarten, ob 
das ABK tatsächlich nicht genehmigt wird. Bisher sei nur die Rede davon, 
dass es nicht abgestimmt sei. Auch wenn sich die Bebauung in Richtung 
Hamern/Gantweg entwickelt habe, handele es sich für ihn nach wie vor 
um Außenbereich und da seien Kleinkläranlagen das Mittel der Wahl.  
 
Herr Hein erläutert, dass ein ABK „abgestimmt“ werde und wenn es nicht 
abgestimmt sei, sei das gleichbedeutend mit „nicht genehmigt“, d. h. die 
Bezirksregierung gehe davon aus, dass die Gemeinde ihrer Abwasserbe-
seitigungspflicht nicht in vollem Umfang nachkommt und deshalb werde 
auch keine Förderung gewährt.  
 
Herr Faltmann stellt heraus, dass es doch das Anliegen aller sei, saube-
res Abwasser abzuleiten. Dieser Forderung werde doch nachgekommen, 
es werde sauberes Abwasser abgleitet. Wenn man bedenke, was z. B. 
derzeit mit den Dichtheitsprüfungen laufe, dann handele es sich bei die-
ser Sache um ein Schießen mit Kanonen auf Spatzen. Ihm dränge sich 
der Verdacht auf, dass es sich um reine Behördenwillkür handele und 
man Recht behalten wolle. Er werde dem so nicht zustimmen.  
 
Herr Wiesmann moniert das Verfahren. Von der Bezirksregierung werde 
etwas präsentiert, worüber abgestimmt werden soll. Allerdings könne 
man nur mit ja stimmen, weil ansonsten alle Fördergelder gestrichen 
werden. Außerdem sei er darüber erzürnt, dass seitens des Abwasserbe-
triebes schlafende Hunde geweckt wurden. Er glaube nicht, dass die Be-
zirksregierung so viel Zeit habe und von selber darauf komme, dass hier 
ein paar Grundstücke angeschlossen werden könnten.  
 
Herr Hein stellt richtig, dass er ein ABK vorgelegt habe, in dem ein An-
schluss der Grundstücke nicht vorgesehen war. Aufgrund einer Stellung-
nahme der zuständigen Unteren Wasserbehörde, die der Bezirksregie-
rung zugegangen sei, habe die Bezirksregierung den Anschluss der 
Grundstücke gefordert,  ohne dass er in irgendeiner Art und Weise betei-
ligt gewesen sei.  
 
Herr Wilkens fragt nach, ob heute eine Abstimmung vorgesehen sei.  
 
Herr Hein erläutert, dass heute der gleiche Beschlussvorschlag wie in der 

letzten Ratssitzung vorgelegt werde. Dieser sehe vor, dem Bürgeran-
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trag nicht zu folgen und aufgrund der Forderung der Bezirksregie-

rung den Anschluss von 9 Grundstücken im Bereich Ha-

mern/Gantweg im 2. Zeitraum des ABK von 2018 – 2023 vorzusehen.  

 
Herr Wilkens führt aus, dass die Grünen die Sache realistisch einschätz-
ten; unter Berücksichtigung der Gesetzeslage seien die Chancen äußerst 
gering, dass dem Wunsch der Anlieger entsprochen werde. Grundsätz-
lich teilten sie viele Meinungen, die seitens der CDU-Fraktion eben geäu-
ßert wurden, auch zur Willkür. Sie hätten die Gelegenheit, Herrn Minister 
Remmel in nächster Zeit zu treffen und beabsichtigten, ihn mit der Anfra-
ge des Herrn Wübbeling zu konfrontieren. Sie hofften, bis zur Ratssitzung 
eine Antwort des Ministers zu bekommen. Im Übrigen seien sie der Auf-
fassung, dass die vielen Verweise auf die Rechtssituation dem Anliegen 
der Bürger nicht ausreichend gerecht werde.  
 
Herr Spengler findet den Vorschlag der Grünen gut. Im Übrigen sei er 
erstaunt, dass es Monate dauert, bis der Minister auf das Schreiben ei-
nes Bürgers antwortet und dass der Beschlussvorschlag in der heutigen 
Sitzungsvorlage nicht enthalten sei. Zudem müsse die Angelegenheit 
doch erst dem Bezirksausschuss vorgelegt werden.  
 
Herr Brockamp führt an, dass die Argumentation der Bezirksregierung 
sicherlich rechtlich fundiert sei. Nichts desto trotz sei es für ihn aber eine 
Farce, wenn Grundstückseigentümer, die eine funktionierende Kleinklär-
anlage betreiben, zum Anschluss an das öffentliche Kanalnetz gezwun-
gen werden. Er finde den Vorschlag des Herrn Wilkens gut. Das Ge-
spräch mit dem Minister sollte abgewartet werden.  
 
Herr Wiesmann moniert, dass dem Ausschuss kein Beschlussvorschlag 
vorliegt. Ihm gefalle aber der Vorschlag des Herrn Wilkens.  
 
Herr Wilkens erläutert noch einmal seinen Vorschlag und betont, dass es 
nicht um die realistische Einschätzung des Sachverhalts gehe, sondern 
darum, die Chance des Gespräches mit dem Minister nicht zu vertun.  
 
Nach weiterer Erörterung, auch über die Möglichkeit Klage einzulegen, 
stellt Herr Spengler fest, dass man sich im Kreis drehe und dem Vor-
schlag des Herrn Wilkens gefolgt werden sollte.  
 
Herr Dr. Meyring fasst zusammen, dass das Gespräch der Grünen mit 
dem Minister Herrn Remmel abgewartet werde und heute kein Beschluss 
gefasst werden müsse.  
  
 
 

2. Mitteilungen 

  
 
 

2.1. Dichtheitsprüfungen - Herr Hein 
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 Herr Hein teilt mit, dass lt. Pressemitteilung der Landesregierung und des 
Städte- und Gemeindebundes eine Novellierung des § 61 a LWG NRW 
(Dichtheitsprüfung bei privaten Abwasserleitungen) vorgesehen sei. Da-
nach seien flächendeckende Dichtheitsprüfungen und Prüffristen für pri-
vate Abwasseranlagen nicht mehr vorgesehen. In Wasserschutzgebieten 
sollen die Prüffristen bis 2015 bzw. spätestens 2020 beibehalten werden. 
Außerhalb der Wasserschutzgebiete sollen weiterhin bis spätestens zum 
31. Dezember 2020 solche bestehenden Abwasserleitungen geprüft wer-
den, die zur Fortleitung industriellen oder gewerblichen Abwassers die-
nen.  
Zeitgleich mit der Novellierung des Landeswassergesetzes werde ein um-
fassendes Monitoring-Programm aufgelegt, das mögliche Beeinträchti-
gungen des Grundwassers durch undichte private Abwasserleitungen 
über einen Zeitraum von 5 Jahren untersuche.  
Demnach werde die vorsichtige und zurückhaltende Verfahrensweise der 
Stadt Billerbeck im Nachhinein bestätigt. Im Gegensatz zu den umliegen-
den Gemeinden seien Anpassungen der Satzungen nicht notwendig.  
  
 
 

3. Anfragen 

 Keine  
  
 
 

 
 
 
 
  Dr. Wolfgang Meyring     Birgit Freickmann 
  Ausschussvorsitzender     Schriftführerin  
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